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den dürfe (BVerwGE 127, 183 ff.). – Der EuGH hält Regelungen, die das Schächten ausnahms-
weise – jedoch nur in Schlachthöfen – erlauben, für vereinbar mit dem Schutz der Religions-
freiheit nach Art. 10 I GrCh (EuGH NVwZ 2018, 1283 ff.; dazu Ogorek, JA 2019, 396 ff.). Auch 
Regelungen, die die Schächtung nur unter Betäubung erlauben, sind mit Europarecht vereinbar 
(EuGH, Urt. v. 17.12.2020 – C-336/19; dazu Gerold/Hahn, NVwZ 2021, 219 ff.). – Unverhält-
nismäßig und damit verfassungswidrig war nach BVerfGE 143, 161 ff. der Schutz des Karfreitags 
in Bayern als „stiller Feiertag“, weil die gesetzliche Regelung keinerlei Befreiungsmöglichkeiten 
enthielt. Dazu Sachs, JuS 2017, 374 ff. 
 
Eine besonders intensive Diskussion wurde über die Beschneidung von Jungen ge-

führt, die in ihrer religiös motivierten Form primär bei Juden und Moslems üblich ist 
(zur Bedeutung für Teile des Christentums, die in der Debatte freilich keine erkenn-
bare Rolle spielte, s. Rixen, NJW 2013, 257). Das LG Köln hat diesen Eingriff für den 
Fall, dass er nicht medizinisch indiziert ist, als Körperverletzung gem. § 223 I StGB 
gewertet (LG Köln NJW 2012, 2128 f.). Anders als die Aufnahme in eine Glaubens-
gemeinschaft, die die körperliche Integrität des Aufgenommenen wahrt, wird hier  
ein irreversibler körperlicher Eingriff vorgenommen. Der Gesetzgeber hat jedoch ent-
schieden, die (bis zur Entscheidung des LG gerichtlich nicht beanstandete) Beschnei-
dung (weiterhin) zu ermöglichen. Er hat mit Wirkung v. 28.12.2012 § 1631d BGB er-
lassen, nach dem die Personensorge das Recht umfasst, in eine medizinisch nicht 
erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes 
einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird 
und sofern das Kindeswohl nicht gefährdet wird (näher Rixen, NJW 2013, 257 ff.; kri-
tisch zum sehr kurzen Gesetzgebungsverfahren [die Neuregelung erging ca. ein halbes 
Jahr nach der Entscheidung des LG] Stumpf, DVBl. 2013, 141 ff.). Der Gesetzgeber 
räumt damit dem elterlichen Erziehungsrecht aus Art. 6 II 1 den Vorrang vor der kör-
perlichen Unversehrtheit des Jungen nach Art. 2 II 1 ein. Faktisch bewirkt er zugleich 
einen Vorrang des Rechts auf religiöse Kindererziehung, das das BVerfG aus Art. 6 II 1 
i. V. m. Art. 4 I ableitet (BVerfGE 93, 1 [17]; s. dazu Art. 6 Rn. 46 ff.). Jedoch kommt  
es nach der neuen Vorschrift auf eine religiöse Motivation gerade nicht an. Das ver-
meidet einen Konflikt mit dem Verbot der Bevorzugung oder Benachteiligung wegen 
des Glaubens gem. Art. 3 III. Aus der Perspektive der körperlichen Unversehrtheit des 
Jungen dürfte die Regelung nicht zu beanstanden sein, weil dem Erziehungsrecht der 
Eltern insofern Vorrang zukommt (a. A. Isensee, JZ 2013, 317 [327]). 

Zwar findet das Elternrecht seine Grenzen im Kindeswohl, das bei Eingriffen in die 
körperliche Unversehrtheit tangiert sein kann (von Coelln, in: Sachs, Art. 6 Rn. 71). 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Eingriff in die Unversehrtheit einen objekti-
vierbaren Verstoß gegen das Kindeswohl darstellt. Solange das nicht der Fall ist, weist 
Art. 6 II 1 den Eltern den Vorrang bei der Entscheidung zu, welche Maßnahme dem 
Kindeswohl entspricht (s. Art. 6 Rn. 48). Das muss insbesondere für Eingriffe in die 
Unversehrtheit gelten, die gesundheitlich förderlich sind bzw. bei denen das zumindest 
nicht ausgeschlossen werden kann. Eben dies aber ist bei der Beschneidung der Fall: 
Sie wird von etlichen – wenn auch nicht von allen – Medizinern als der Gesundheit 
nützlich angesehen (s. freilich die detaillierte Darstellung der Risiken der Beschnei-
dung bei Hörnle/Huster, JZ 2013, 328 [334 ff.], die jedoch im Ergebnis immerhin  
attestieren, die These der relativen Harmlosigkeit müsse nicht eindeutig als falsifiziert 
angesehen werden). Die den Staat treffende Schutzpflicht aus Art. 2 II 1 verlangt daher 
kein ausnahmsloses Beschneidungsverbot. 

Bedenken im Hinblick auf die körperliche Unversehrtheit könnten sich jedoch dar-
aus ergeben, dass die Beschneidung in den ersten sechs Monaten ab Geburt nicht nur 
von Ärzten vorgenommen werden darf, sondern auch von Personen, die von einer Re-
ligionsgesellschaft dafür vorgesehen sind (§ 1631d II BGB). Diese müssen aber be-
sonders ausgebildet und für die Durchführung der Beschneidung Ärzten vergleichbar 
befähigt sein. Damit wird der Schutzpflicht auf der gesetzlichen Ebene genügt. Ob sich 
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das auch vom Gesetzesvollzug wird sagen lassen, ob also die vergleichbare Befähigung 
hinreichend kontrolliert wird, muss sich noch zeigen – zumal es in jüngerer Ver-
gangenheit in Italien mindestens zwei Fälle gegeben hat, in denen Jungen durch die 
Beschneidung gestorben sind. S. zur Problematik auch Art. 2 Rn. 141 sowie Art. 6 
Rn. 52 ff. Kritisch zur Lösung des Gesetzgebers R. Merkel, FAZ v. 26.11.2012, Nr. 276, 
S. 8; Manok, Die medizinisch nicht indizierte Beschneidung des männlichen Kindes, 
2015; Herzberg, JZ 2016, 350 ff. 

 
Größeres Gewicht wäre dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit durch eine Regelung beige-
messen worden, die ein generelles Beschneidungsverbot statuiert hätte und nach der nur religiös 
zwingend vorgegebene Beschneidungen gestattet werden könnten. Faktisch hätte dies freilich zu 
einer – im Lichte des Art. 3 III womöglich problematischen – Unterscheidung zwischen Juden und 
Muslimen geführt. Offenbar wird die Beschneidung im Judentum nämlich als zwingende Voraus-
setzung der Religionszugehörigkeit angesehen (näher Art. 6 Rn. 54), während sie bei Muslimen 
eine zwar traditionell durchgeführte, aber nicht zwingend gebotene Maßnahme darzustellen 
scheint (näher BT-Drs. 17/11295, S. 7). Dass die Beschneidung bei Muslimen (anders als bei  
Juden) häufig nicht schon im Säuglingsalter durchgeführt wird, führt zu der Überlegung, ob 
§ 1631d II BGB gleichheitswidrig ist, soweit er die Beschneidung durch einen Nicht-Arzt im We-
sentlichen Juden vorbehält. – Ein striktes Beschneidungsverbot ohne Ausnahmemöglichkeiten 
würde die (im Ergebnis wohl zu verneinende) Frage nach seiner Vereinbarkeit mit der Glaubens-
freiheit zumindest von Juden aufwerfen. 
 
Die während der Sars-CoV-2-Pandemie in den Corona-Schutz-Verordnungen der 

Länder teilweise vorgesehenen Verbote jeglicher Zusammenkünfte von Glaubensge-
meinschaften aus Gründen des Infektionsschutzes wurden in den bisherigen Eil-
entscheidungen des BVerfG nicht beanstandet. Zumindest temporär musste die Glau-
bensfreiheit hinter der staatlichen Pflicht zum Schutz von Leben und Gesundheit 
zurücktreten, sofern die Regelungen befristet waren (s. etwa BVerfG NJW 2020, 
1427 ff.) und Ausnahmen im Einzelfall ermöglichten (BVerfG NVwZ 2020, 783 ff.). 
Der Staat war (bzw. ist) dazu verpflichtet, laufend und anhand eines strengen Ver-
hältnismäßigkeitsmaßstabs zu überprüfen, ob derartige Regelungen (noch) erforderlich 
sind (BVerfG NJW 2020, 1427 ff.).  

 
II. Die Gewissensfreiheit (Abs. 1) 

 
1. Der Schutzbereich 

 
a) Persönlich 

 
Träger der Gewissensfreiheit ist jeder Mensch. Personenvereinigungen oder Ver-

mögensmassen können sich nicht auf das Grundrecht berufen, da es an der wesens-
mäßigen Anwendbarkeit i. S. v. Art. 19 III fehlt. Die Bildung eines Gewissens setzt 
Qualitäten voraus, die nur dem Menschen als solchem eignen. Das BVerfG lässt die 
Frage mittlerweile partiell offen: Es hält die Berufung einer juristischen Person auf die 
Gewissensfreiheit allenfalls – aber immerhin – dann für möglich, wenn sich die Gewis-
sensentscheidung der juristischen Person auf eine solche der hinter dieser Person ste-
henden natürlichen Personen zurückführen lässt (BVerfG NVwZ 2018, 1635 [1636 f. 
Rn. 18]; dazu Sachs, JuS 2019, 279 f.). 

 
b) Sachlich 

 
aa) Gegenstand. Eine Gewissensentscheidung ist – in den Worten des BVerfG – ein 

unmittelbar evidentes Gebot unbedingten Sollens, das den Charakter eines unabweisba-
ren, den Ernst eines die ganze Persönlichkeit ergreifenden sittlichen Gebots trägt 
(BVerfGE 12, 45 [54 f.]; 48, 127 [173 f.]). Erfasst wird ausschließlich die ernste sittliche, an 
den Kategorien von Gut und Böse orientierte Entscheidung, die der Einzelne in einer 
bestimmten Lage als für sich bindend und innerlich unbedingt verpflichtend erfährt, so-
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dass er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte. Andere Motive be-
gründen keine Gewissensentscheidung. Nicht unter das Grundrecht fallen auch Ent-
scheidungen über die Zweckmäßigkeit menschlichen Verhaltens aufgrund ernsthafter 
und nachdrücklicher Auffassung von guter politischer Ordnung und Vernunft, sozialer 
Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Nützlichkeit (BVerfGE 153, 182 [299 f. Rn. 309]). 

 
Daher waren in der Suizidhilfe tätige Ärzte und Anwälte durch das gesetzliche Verbot der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung nicht in ihrer Gewissensfreiheit, sondern allein in ih-
rer Berufsfreiheit betroffen. – Ein weiteres einprägsames Beispiel zur Abgrenzung nennt Hufen, 
Staatsrecht II, § 24 Rn. 3: Wer aus Gründen des Tierschutzes kein Fleisch isst, kann sich potentiell 
auf das Grundrecht berufen. Anders verhält es sich, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen 
kein Fleisch isst. 
 
Ebenso wie die Glaubensfreiheit (o. Rn. 11) schützt auch die Gewissensfreiheit ne-

ben der Bildung und dem Haben eines Gewissens (forum internum) das gewissens-
geleitete Handeln (forum externum). 

bb) Gewährleistungen. Die Gewissensfreiheit ist ein Abwehrrecht; sie schützt den 
Grundrechtsträger davor, dass der Staat ihn durch Ge- oder Verbote zwingt, gegen sein 
Gewissen zu handeln. 

 
Diese Aussage darf nicht absolut gesetzt werden: Sie betrifft den Schutzbereich, also die Tatbe-
standsebene. Wenn der Staat derartige Ge- oder Verbote doch erlässt, greift er in das Grundrecht 
ein. Ob er dies tun darf, ist auf der Rechtfertigungsebene zu klären.  
 
Mittelbare Drittwirkung kann der Gewissensfreiheit insbesondere im Arbeitsrecht 

zukommen. Der Arbeitgeber kann gehalten sein, bei der Ausübung seines Weisungs-
rechts Gewissensentscheidungen des Arbeitnehmers zu respektieren, soweit ihm das 
zumutbar ist (Hufen, Staatsrecht II, § 24 Rn. 8). 

 
Auch insofern gilt: Die Gewissensfreiheit setzt sich nicht zwingend durch. Ob ein Angestellter in 
einer Forschungseinrichtung die Mitwirkung an einem Tierversuch im Ergebnis verweigern darf, 
hängt u. a. davon ab, ob er durch einen Kollegen ersetzt werden kann. 
 
cc) Konkurrenzen. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung (Abs. 3) ist lex specialis 

zur Gewissensfreiheit. Die nach allgemeinen Regeln subsidiäre allgemeine Handlungs-
freiheit (Art. 2 I) tritt hinter die Gewissensfreiheit zurück. Ob die individuelle Glau-
bensfreiheit lex specialis zur Gewissensfreiheit ist, ist str. (dafür Jarass, in: JP, Rn. 44). 

 
2. Eingriff 

 
Ein Eingriff in das forum internum, also in die Bildung und das Haben eines Ge-

wissens, ist kaum vorstellbar. In das forum externum hingegen kann der Staat ein-
greifen. Er tut dies, wenn er dem Einzelnen versagt oder wesentlich erschwert, gewis-
sensgeleitet zu handeln. 

 
3. Rechtfertigung des Eingriffs 

 
a) Schranken 

 
Die Gewissensfreiheit ist vorbehaltlos gewährleistet. Sie wird jedoch durch kollidie-

rendes Verfassungsrecht beschränkt. Zwischen den beiden kollidierenden Positionen hat 
der Gesetzgeber einen schonenden Ausgleich herzustellen. 

 
b) Schranken-Schranken 

 
Bei der Herstellung dieses Ausgleichs ist der Gesetzgeber an die allgemeinen Regeln 

gebunden. Insofern gilt nichts anderes als bei der Glaubensfreiheit (o. Rn. 33). 
Ob ein Eingriff verhältnismäßig ist, lässt sich auf Grund der insofern gebotenen Ab-

wägung nur im Einzelfall beurteilen. 
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Deutlich wird das etwa bei der Frage, ob ein Biologiestudent ein Recht auf ein Studium ohne 
Tierpräparationen hat. Kollidierendes Grundrecht ist hier die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III)  
des Hochschullehrers, der diese Arbeiten für erforderlich hält. Sie kann sich gegen die Gewis-
sensfreiheit durchsetzen. Umgekehrt verlangt jedoch die Gewissensfreiheit, dass alternative  
Methoden der Ausbildung durch den Hochschullehrer zur Kenntnis genommen werden. Sofern 
sie Tierpräparationen im Hinblick auf das Ausbildungsziel gleichwertig sind, müssen sie ggf. als 
Alternativlösung angeboten werden. Dazu BVerwGE 105, 73 ff.; s. auch BVerfG NVwZ 2000,  
909 f. – Die Universität Mainz räumt angehenden Biologen nach Pressemeldungen (etwa 
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/biologiestudium-ohne-sezierte-maus-geht-s-auch-a-
804247.html, letzter Aufruf 7.10.2021) seit dem Sommersemester 2012 die Möglichkeit ein,  
keine echten Tiere zu sezieren. Allerdings wird die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit im Zeug-
nis vermerkt. 
 

III. Das Recht der Kriegsdienstverweigerung (Abs. 3) 
 

1. Der Schutzbereich 
 

a) Persönlich 
 
Auf Abs. 3 kann sich jeder Mensch berufen, der Kriegsdienst mit der Waffe leisten 

soll. Das Grundrecht erstreckt sich nicht allein auf Wehrpflichtige, sondern auch auf 
Zeit- und Berufssoldaten (Jarass, in: JP, Rn. 55) sowie nun auf die freiwillig Wehrdienst-
leistenden, deren Einstellung zum Dienst an der Waffe sich auch nach Dienstantritt 
noch ändern kann. Daher behält das Grundrecht auch nach dem einfach-gesetzlichen 
Ende der Wehrpflicht (Art. 12a Rn. 5) seine Bedeutung. 

 
b) Sachlich 

 
aa) Gegenstand. Kriegsdienst mit der Waffe meint nicht nur den Dienst im Verteidi-

gungsfall, sondern auch die Ausbildung an der Waffe in Friedenszeiten. Zwar könnte 
Abs. 3 („Kriegsdienst“) auch enger verstanden werden. Für die weite Interpretation 
spricht jedoch Art. 12a II, der deutlich macht, dass diejenigen, die den Kriegsdienst  
mit der Waffe aus Gewissensgründen verweigern, auch in Friedenszeiten nicht zum 
Waffendienst herangezogen werden sollen (BVerfGE 80, 354 [358]). 

Der Dienst an der Waffe muss in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Einsatz 
von Kriegswaffen stehen. Vor der Einziehung zur Bundeswehr an sich schützt Abs. 3 
jedenfalls für die Zeit bis zur Entscheidung über die Anerkennung der Verweigerung 
nicht, sofern dort waffenloser Dienst (Verwaltung, Sanitätsdienst) zu leisten ist (BVerf-
GE 69, 1 [56 f.]). Aus Art. 12a II 3 ist erkennbar, dass Abs. 3 auch vor der Einziehung 
zur Bundespolizei (in Art. 12a noch als Bundesgrenzschutz bezeichnet) schützt. 

Untersagt ist die Heranziehung zum Dienst mit der Waffe nur, wenn sie gegen  
das Gewissen des Betroffenen erfolgen soll. Dafür wird eine als bindend empfundene 
Entscheidung verlangt; dass der Betroffene Streitkräfte lediglich für nicht sinnvoll hält 
o. Ä., reicht hingegen nicht aus (BVerfGE 48, 127 [173 f.]). Näher zur Gewissensent-
scheidung o. Rn. 41. 

Die sog. Totalverweigerung, also die Verweigerung sowohl des Wehrdienstes als  
auch des Ersatzdienstes, wird von Abs. 3 nicht geschützt. Der Ersatzdienst ist gerade 
kein Kriegsdienst mit der Waffe. Zu den Konsequenzen für die rechtliche Beurteilung 
der Totalverweigerung u. Rn. 57, 61. 

bb) Gewährleistungen. Abs. 3 schützt als subjektives Abwehrrecht vor der Heranzie-
hung zum Kriegsdienst mit der Waffe. 

In der Rechtsprechung wird diskutiert, ob aus Abs. 3 ein Auslieferungsverbot folgt, 
wenn dem Betroffenen in dem Staat, an den er ausgeliefert werden soll, die Einziehung 
zum Kriegsdienst mit der Waffe droht. Sofern man dem zustimmt, handelt es sich um 
eine Ausprägung der grundrechtlichen Schutzpflicht (Morlok, in: Dreier, Rn. 189), da 
es insofern um den Schutz gegenüber dem betreffenden fremden Staat geht. 
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cc) Konkurrenzen. Das BVerfG versteht Abs. 3 als eigenständiges Grundrecht. Die Re-
gelung ist lex specialis gegenüber der Gewissensfreiheit aus Abs. 1. Das hat eine wichti-
ge Konsequenz: Da Abs. 3 die sog. Totalverweigerung, also die Verweigerung nicht nur 
des Wehrdienstes mit der Waffe, sondern auch des zivilen Ersatzdienstes nicht schützt 
(Rn. 54), die Spezialität der Regelung aber einen Rückgriff auf Abs. 1 ausschließt, ge-
nießt die Totalverweigerung keinen Grundrechtsschutz aus Art. 4 (hierzu BVerfGE 23, 
127 [132]). Ihre Sanktionierung stellt (bzw. stellte) daher keinen rechtfertigungsbedürf-
tigen Eingriff dar. 

 
2. Eingriff 

 
Ein Eingriff liegt primär in der Heranziehung zum Kriegsdienst mit der Waffe durch 

den Staat. 
Keinen Eingriff stellt ein gesetzlich geregeltes Verfahren zur Anerkennung als Kriegs-

dienstverweigerer dar, das dazu dient, den Tatbestand der Gewissensentscheidung si-
cherzustellen. Es handelt sich vielmehr um eine Ausgestaltung, die nach Abs. 3 S. 2  
zulässig ist (BVerfGE 69, 1 [24 f.]). 

 
3. Rechtfertigung des Eingriffs 

 
a) Schranken 

 
Das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung ist vorbehaltlos gewährleistet (Her-

zog, in: MD, Rn. 194). 
Abs. 3 S. 2 ist keine Grundrechtsschranke. Die Vorschrift enthält – neben einer  

Gesetzgebungskompetenz zugunsten des Bundes – allein die Ermächtigung zur Aus-
gestaltung (BVerfGE 69, 1 [23]). Einschränkbar wäre das Grundrecht daher allein auf 
Grund kollidierenden Verfassungsrechts. Der Gedanke, insofern die militärische Grund-
entscheidung für eine wirksame Landesverteidigung aus Art. 12a, 73 I Nr. 1, Art. 87a 
und 115b (BVerfGE 69, 1 [21 f.]) heranzuziehen, liegt nur scheinbar nahe: Er hätte zur 
Folge, dass das Recht der Kriegsdienstverweigerung mit den Erfordernissen der Lan-
desverteidigung abzuwägen wäre. Je größer die militärische Bedrohung wäre, desto 
eher würde Abs. 3 dann zurücktreten. Das aber ist ein Szenario, das Abs. 3 gerade aus-
schließen will: Auch größter Verteidigungsbedarf darf nicht durch die Heranziehung 
zum Kriegsdienst mit der Waffe gegen das Gewissen der Betroffenen gedeckt werden 
(so auch Jarass, in: JP, Rn. 60). 

Auch Art. 12a II ermächtigt nicht zu Eingriffen in Abs. 3 (so aber KP, Grundrechte, 
Rn. 639). Da die Entscheidung, auch den Ersatzdienst zu verweigern, nicht in den 
Schutzbereich des Grundrechts fällt (o. Rn. 54), stellt die Heranziehung zum Ersatz-
dienst keinen Eingriff dar. Folglich ist die Ermächtigung für die Heranziehung keine 
Eingriffsermächtigung. 

 
b) Schranken-Schranken 

 
In Ermangelung relevanter Einschränkungsmöglichkeiten wird (bzw. würde) die 

Rechtfertigung von Eingriffen regelmäßig bereits an der fehlenden Schranke scheitern. 
Auf Fragen der Schranken-Schranken kommt es daher nicht mehr an. 

 
 

C. Weiterführende Literatur/Leseempfehlungen 
 
Barczak, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Grundgesetzes, Jura 2015, 463–

476; Cremer, Der Osho-Beschluss des BVerfG – BVerfGE 105, 279, JuS 2003, 747–
751; Demel/Lochen, Das religiöse Passbild, JA 2002, 878–885; Discher, Der praktische 
Fall – Öffentliches Recht – Kein Platz zum Schächten?, JuS 1996, 529–534; Enders, 
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JuS 2013, 54–61; Fehlau, Die Schranken der freien Religionsausübung, JuS 1993, 441–
447; Fischer, K./Groß, T., Die Schrankendogmatik der Religionsfreiheit, DÖV 2003, 
932–939; Frenz, Die Religionsfreiheit, JA 2009, 493–497; Frenz, Glaubensfreiheit und 
Schulpflicht, Jura 2013, 999–1002; Häußler, Grundrechte – Schächtgenehmigung für 
muslimische Metzger, JA 2002, 548–552; Hentzschel, Burkini-Verbot in öffentlichen 
Schwimmbädern, JA 2020, 757–762; Hufen, Grundrechte und Schulrecht: Ausschluss 
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von Coelln/Gröpl 

Art. 5 [Meinungs-, Informations-, Presse-, Rundfunk-, Film-, 
Kunst- und Wissenschaftsfreiheit] 

 
(1) 1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu  

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge-
hindert zu unterrichten. 2Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. 3Eine Zensur findet nicht 
statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre. 

(3) 1Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 2Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
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Presse-, Rundfunk-, Film-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit Gröpl  Erstversand  Art. 5  
A. Überblick 

I. Die Grundrechte  

I. Normstruktur   
 
Art. 5 enthält nicht weniger als sieben separate Grundrechte: 

Abs. 1 Abs. 3 

Satz 1 Satz 2 Satz 1 

Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 1 Fall 2 

Meinungs- 
(äußerungs)-

freiheit 

Informations- 
freiheit 

Presse- 
freiheit 

Rundfunk-
freiheit 

Film- 
freiheit 

Kunst- 
freiheit 

Wissen-
schafts-
freiheit 

 
Es ist allerdings weniger die Anzahl als vielmehr die überragende Bedeutung der 

enthaltenen Freiheitsgarantien, die Art. 5 zu einer der zentralen Normen in Ausbil- 
dung und Praxis macht. Er garantiert eine Grundvoraussetzung für Demokratie und 
freiheitliche Staatlichkeit, nämlich dass der Einzelne seinen Gedanken grds. ungestört 
Ausdruck verleihen darf, ohne Repressalien fürchten zu müssen. Im Zusammenspiel 
von Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit („senden und empfangen“) wird 
die Verständigung zwischen den Menschen geschützt, daher fasst man die Grundrechte 
unter dem Stichwort „Kommunikationsgrundrechte“ zusammen (von lat. communica-
re = teilen, mitteilen, teilnehmen lassen). An erster Stelle steht dabei die Meinungs-
(äußerungs)freiheit (Rn. 6 ff.), die als eines der „vornehmsten Menschenrechte“, als 
„Grundlage jeder Freiheit überhaupt“ bezeichnet wird und von schlechthin konsti-
tuierender Bedeutung für die freiheitliche demokratische Staatsordnung ist, da erst  
sie eine öffentliche Meinungsbildung und den demokratischen Willensbildungsprozess 
ermöglicht (BVerfGE 7, 198 [208]). Die folgenden Gewährleistungen vervollständigen 
die Meinungsfreiheit aus verschiedenen Perspektiven. Damit Äußerungen überhaupt 
registriert und Meinungen gebildet werden können, bedarf es auf Empfängerseite  
der Informationsfreiheit (Rn. 23 ff.). Zur besseren Verbreitung von Gedankeninhalten 
(= Informationen) tragen die sog. Medienfreiheiten bei: die Presse- (Rn. 34 ff.), Rund-
funk- (Rn. 49 ff.) und Filmfreiheit (Rn. 61 ff.), wobei die Rundfunkfreiheit aufgrund 

1

2



  
Druckerei C. H  . Beck 

Gröpl/Windthorst/v. Coelln, Studienkommentar zum GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 04.11.2021     

Art. 5 I. Die Grundrechte 

146 Gröpl 

ihrer besonderen objektiv-rechtlichen Ausrichtung eine dogmatische Sonderstellung 
innehat. Während die Grundrechte aus Art. 5 I dem qualifizierten Gesetzesvorbehalt 
des Art. 5 II (Rn. 67 ff.) unterliegen, werden die ebenfalls mit einem kommunikativen 
Aspekt ausgestatteten Freiheiten von Kunst (Rn. 96 ff.) und Wissenschaft (Rn. 108 ff.) 
vorbehaltlos (aber nicht schrankenlos) gewährleistet (Rn. 116 ff.). 

Art. 5 schützt zum einen die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen (subjektiv-
rechtliche Dimension, Vorbem. Grundrechte Rn. 27 ff.). Da Kommunikation und  
Information aber auch unverzichtbare Wesenselemente der freiheitlichen Demo- 
kratie sind (Rn. 2), gewährleistet Art. 5 den gesamten Prozess politischer Öffentlichkeit 
im demokratischen Verfassungsstaat (objektiv-rechtlicher Grundrechtsgehalt, Vorbem. 
Grundrechte Rn. 33 ff.). Subjektiv- und objektiv-rechtliche Elemente sind dabei auf-
einander bezogen, sie bedingen und stützen sich gegenseitig (BVerfGE 57, 295 [319 f.]; 
vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Rn. 39 ff.). 

 
II. Prüfungsrelevanz 

 
In der juristischen Ausbildung wie auch in der Praxis kommt Art. 5 I und II heraus-

ragende Bedeutung zu. Vertiefte Kenntnisse und die Beherrschung der wichtigsten 
Spezifika sind unumgänglich. Art. 5 III steht etwas dahinter zurück; aber auch hier 
muss mit Prüfungsaufgaben gerechnet werden. 

 
III. Europa 

 
Auf europarechtlicher Ebene gewährleistet Art. 10 EMRK ein umfassendes Kom-

munikationsgrundrecht (Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 23 Rn. 2 ff.; Payandeh, JuS 
2016, 690 ff.). Unionsrechtlich entspricht dem der (wortlautidentische) Art. 11 I EU-
GRCh, der zudem in Abs. 2 eine allg. Medienfreiheitsvorschrift mit technologieoffe-
nem Schutzbereich enthält (Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 11 GRCh 
Rn. 18 ff.). 

 
 

B. Erläuterungen 
 

I. Meinungs(äußerungs)freiheit (Abs. 1 S. 1 F. 1) 
 

1. Schutzbereich 
 

a) Persönlich 
 
Gem. Art. 5 I 1 F. 1 hat „jeder“ das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Erfasst sind 

damit 
– alle natürlichen Personen, also auch Ausländer und Minderjährige (zur Grund-

rechtsmündigkeit s. Vorbem. Grundrechte Rn. 65 ff., 76 ff.), sowie 
– juristische Personen und Personenvereinigungen, sofern die Voraussetzungen des 

Art. 19 III vorliegen (die Meinungsfreiheit ist wesensgemäß auf juristische Personen 
wie etwa Vereine oder Parteien anwendbar; vgl. i. Ü. Art. 19 Rn. 64 ff.). Demgegen-
über können sich der Staat oder sonstige j. P. ö. R. sowie deren Organe, Organteile 
und Organträger (z. B. BKanzler, MP, Bürgermeister) als solche nicht auf die Mei-
nungsfreiheit berufen (anders die Kirchen; vgl. Starck/Paulus, in: MKS, Rn. 391 ff.). 
Sie benötigen spezielle Kompetenzen, um sich in amtlicher Eigenschaft äußern zu 
dürfen (so ergibt sich etwa das Rede- und Fragerecht für Bundestagsabgeordnete aus 
Art. 38 I 2, Art. 38 Rn. 36 f.). 
 
Beispiel: Will die BReg vor Jugendsekten warnen, kann sie sich nicht auf Art. 5 I 1 F. 1 berufen. 
Eine Kompetenz dazu darf sie auf ihre Aufgabe zur Staatsleitung stützen, die dem Wortlaut des 
GG zwar nicht zu entnehmen ist, aber gleichwohl verfassungsimmanent gilt. Diese berechtigt sie 
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